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(Bekanntmachungen) 

VERFAHREN ZUR DURCHFÜHRUNG DER GEMEINSAMEN HANDELSPOLITIK 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 

Bekanntmachung der Einleitung eines Antisubventionsverfahrens betreffend die Einfuhren von 
Weitverkehrsnetz-Funkmodems (WWAN-Modems) mit Ursprung in der Volksrepublik China 

(2010/C 249/08) 

Der Kommission liegt ein Antrag nach Artikel 10 der Verord
nung (EG) Nr. 597/2009 des Rates vom 11. Juni 2009 über den 
Schutz gegen gedumpte Einfuhren aus nicht zur Europäischen 
Gemeinschaft gehörenden Ländern ( 1 ) („Grundverordnung“) vor, 
dem zufolge die Einfuhren von Weitverkehrsnetz-Funkmodems 
(„WWAN-Modems“) mit Ursprung in der Volksrepublik China 
subventioniert werden und dadurch dem Wirtschaftszweig der 
Union eine bedeutende Schädigung verursachen. 

1. Antrag 

Der Antrag wurde am 2. August 2010 von OPTION NV („An
tragsteller“), dem einzigen Hersteller von WWAN-Modems in 
der Europäischen Union, gestellt, auf den somit 100 % der 
EU-Gesamtproduktion entfallen. 

2. Untersuchte Ware 

Bei der untersuchten Ware handelt es sich um antennen
bestückte Weitverkehrsnetz-Funkmodems („WWAN-Modems“) 
mit Datenkonnektivität für DV-Geräte über Internetprotokoll 
(IP) einschließlich Wi-Fi-Router mit WWAN-Modem (WWAN/ 
Wi-Fi-Router) („untersuchte Ware“). 

3. Subventionsbehauptung 

Bei der angeblich subventionierten Ware handelt es sich um die 
untersuchte Ware mit Ursprung in der Volksrepublik China 
(„betroffenes Land“), die derzeit unter den KN-Codes 
ex 8517 62 00 und ex 8471 80 00 eingereiht wird. Die KN- 
Codes werden nur informationshalber angegeben. 

Dem Antragsteller zufolge erhalten die Hersteller der untersuch
ten Ware mit Ursprung in der Volksrepublik China Subventio
nen der chinesischen Regierung. 

Bei den Subventionen handelt es sich u. a. um Einkommensteu
erprogramme (z.B. Einkommensteuerbefreiungen oder -ermäßi
gungen im Rahmen des „two free/three half“-Programms (zwei 
Jahre steuerfrei/drei Jahre zum halben Steuersatz), Einkommen
steuerermäßigungen für Unternehmen im Bereich Hochtech
nologie oder neue Technologien, Körperschaftssteuervergüns
tigungen für Unternehmen im Inlandsbesitz, die im Inland her
gestellte Anlagen erwerben, Programme für indirekte Besteue
rung und Einfuhrzölle (z.B. Umsatzsteuer- und Zollbefreiungen 
für eingeführte Anlagen), Darlehen zu Sonderbedingungen (z.B. 
Policy Loans einschließlich Ausfuhrfinanzierung durch staats
eigene Geschäftsbanken und staatliche Policy Banks), Zuschuss
programme (z.B. Entwicklungsfonds für die Elektronik- und DV- 
Industrie („IT-Fund“), staatlicher Projektfonds für Modernisierun
gen im Bereich der Schlüsseltechnologie (Key Technologies Re
novation Project Fund), Preise für besondere Markenbekanntheit 
(Famous Brands Awards)), Bereitstellung von Waren und Dienst
leistungen durch die Regierung zu Preisen unterhalb der Markt
üblichkeit (z.B. Einräumung von Bodennutzungsrechten); ferner 
Vergünstigungsregelungen örtlicher Behörden, einschließlich 
Vorteile in Sonderzonen und Industrieparks (z.B. Vergüns
tigungsregelungen in Shenzen, Shanghai, Pekin, Xian). 

Es wurde vorgebracht, dass es sich bei den vorgenannten Re
gelungen um Subventionen handele, da sie eine finanzielle Bei
hilfe der Regierung der Volksrepublik China oder regionaler 
Regierungen (einschließlich öffentlicher Körperschaften) beinhal
teten und den Empfängern, d.h. den ausführenden Herstellern 
der untersuchten Ware, dadurch ein Vorteil gewährt werde. Die 
Subventionen seien von der Ausfuhrleistung abhängig und/oder 
führten zu einer Bevorzugung inländischer Waren gegenüber 
eingeführten Waren und/oder würden nur bestimmten Unter
nehmen oder Unternehmensgruppen und/oder für bestimmte 
Waren und/oder Regionen gewährt; sie seien daher spezifisch 
und anfechtbar. 

4. Schadensbehauptung 

Der Antragsteller legte Beweise dafür vor, dass die Einfuhren der 
untersuchten Ware aus dem betroffenen Land in absoluten Zah
len und gemessen am Marktanteil insgesamt gestiegen sind.
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( 1 ) ABl. L 188 vom 18.7.2009, S. 93.



Aus den vom Antragsteller vorgelegten Anscheinsbeweisen geht 
hervor, dass die Menge und die Preise der eingeführten unter
suchten Ware sich unter anderem auf die Verkaufsmengen, das 
Preisniveau und den Marktanteil des Wirtschaftszweigs der 
Union negativ ausgewirkt und dadurch die Gesamtergebnisse 
sowie die Finanz- und Beschäftigungssituation im Wirtschafts
zweig der Union sehr nachteilig beeinflusst haben. 

5. Verfahren 

Die Kommission kam nach Anhörung des Beratenden Aus
schusses zu dem Schluss, dass der Antrag vom Wirtschaftszweig 
der Union oder in seinem Namen gestellt wurde und dass hin
reichende Beweise für die Einleitung eines Verfahrens vorliegen; 
sie leitet daher nach Artikel 10 der Grundverordnung hiermit 
eine Untersuchung ein. 

Bei der Untersuchung wird geprüft, ob die untersuchte Ware 
mit Ursprung in dem betroffenen Land subventioniert ist und 
ob durch diese Subventionierung eine Schädigung des EU-Wirt
schaftszweig verursacht wurde. Bestätigt sich dies, wird weiter 
geprüft, ob die Einführung von Maßnahmen dem Unionsinte
resse zuwiderlaufen würde. 

5.1 Verfahren zur Subventionsermittlung 

Die ausführenden Hersteller ( 1 ) der untersuchten Ware aus dem 
betroffenen Land und die Behörden des betroffenen Landes 
werden ersucht, an der Untersuchung der Kommission mitzuar
beiten. 

5.1.1 Untersuchung der ausführenden Hersteller 

a) S t i c h p r o b e n v e r f a h r e n 

Da in dem betroffenen Land eine Vielzahl ausführender Her
steller von dem Verfahren betroffen sein dürfte, und um die 
Untersuchung fristgerecht abschließen zu können, kann die 
Kommission die Zahl der zu untersuchenden ausführenden 
Hersteller auf ein vertretbares Maß beschränken, indem sie 
eine Stichprobe bildet („Stichprobenverfahren“). Das Stichpro
benverfahren wird nach Artikel 27 der Grundverordnung 
durchgeführt. 

Damit die Kommission über die Notwendigkeit eines Stich
probenverfahrens entscheiden und gegebenenfalls eine Stich
probe bilden kann, werden alle ausführenden Hersteller oder 
die in ihrem Namen handelnden Vertreter hiermit gebeten, 
mit der Kommission Kontakt aufzunehmen. Sofern nichts 
anderes bestimmt ist, müssen die Parteien dieser Aufforde
rung binnen 15 Tagen nach Veröffentlichung dieser Bekannt
machung im Amtsblatt der Europäischen Union nachkommen, 
indem sie der Kommission folgende Informationen zu ihren 
Unternehmen vorlegen: 

— Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon- und Faxnum
mer sowie Kontaktperson, 

— Umsatz (in Landeswährung), der vom 1. April 2009 bis 
zum 31. März 2010, dem Untersuchungszeitraum („UZ“), 
mit dem Verkauf der untersuchten Ware zur Ausfuhr in 

die Union erzielt wurde, und entsprechende Verkaufs
menge (Stückzahl), und zwar getrennt für jeden der 27 
Mitgliedstaaten ( 2 ) und als Gesamtwert, 

— Umsatz (in Landeswährung), der im UZ (1. April 2009 
bis 31. März 2010) mit dem Verkauf der untersuchten 
Ware auf dem Inlandsmarkt erzielt wurde, und entspre
chende Verkaufsmenge (Stückzahl), 

— genaue weltweite Geschäftstätigkeit des Unternehmens im 
Zusammenhang mit der untersuchten Ware, 

— Namen und genaue Geschäftstätigkeiten aller verbunde
nen Unternehmen ( 3 ), die an der Herstellung und/oder 
dem Verkauf (zur Ausfuhr und/oder im Inland) der un
tersuchten Ware beteiligt sind, 

— sonstige sachdienliche Informationen, die der Kommis
sion bei der Bildung der Stichprobe von Nutzen sein 
könnten. 

Die ausführenden Hersteller sollten für den Fall, dass sie 
nicht in die Stichprobe einbezogen werden, auch angeben, 
ob sie einen Fragebogen erhalten möchten, um eine unter
nehmensspezifische Subventionsspanne nach dem folgenden 
Buchstaben b zu beantragen. 
Mit der Übermittlung der genannten Angaben stimmt das 
Unternehmen seiner etwaigen Einbeziehung in die Stich
probe zu. Wird das Unternehmen in die Stichprobe einbezo
gen, muss es einen Fragebogen ausfüllen und einem Besuch 
in seinen Betriebsstätten zustimmen, der der Überprüfung 
seiner Angaben dient („Kontrollbesuch vor Ort“). Erklärt 
sich ein Unternehmen nicht mit der Einbeziehung in die 
Stichprobe einverstanden, wird es bei dieser Untersuchung 
als nichtmitarbeitendes Unternehmen geführt. Die Kommis
sion trifft die Feststellungen in Bezug auf nichtmitarbeitende 
ausführende Hersteller auf der Grundlage der verfügbaren 
Informationen; dies kann zu einem Ergebnis führen, das 
für diese Partei ungünstiger ist, als wenn sie mitgearbeitet 
hätte. 
Die Kommission wird ferner mit den Behörden des betroffe
nen Ausfuhrlands und ggf. mit den ihr bekannten Verbänden 
von ausführenden Herstellern Kontakt aufnehmen, um die 
Informationen einzuholen, die sie für die Bildung der Stich
probe der ausführenden Hersteller als notwendig erachtet.
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( 1 ) Ein ausführender Hersteller ist ein Unternehmen im betroffenen 
Land, das die untersuchte Ware herstellt und in den EU-Markt aus
führt, entweder direkt oder über einen Dritten, auch über seine 
verbundenen Unternehmen, die an der Herstellung, den Inlandsver
käufen oder der Ausfuhr der betroffenen Ware beteiligt sind. Nicht
herstellende Ausführer haben im Regelfall keinen Anspruch auf ei
nen unternehmensspezifischen Zollsatz. 

( 2 ) Die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind: Belgien, Bul
garien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Grie
chenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, die 
Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, die 
Slowakei, Slowenien, Spanien, die Tschechische Republik, Ungarn, 
das Vereinigte Königreich und Zypern. 

( 3 ) Nach Artikel 143 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommis
sion mit Durchführungsvorschriften zum Zollkodex der Gemein
schaften gelten Personen nur dann als verbunden, wenn: a) sie der 
Leitung des Geschäftsbetriebs der jeweils anderen Person angehören; 
b) sie Teilhaber oder Gesellschafter von Personengesellschaften sind; 
c) sie sich in einem Arbeitgeber-Arbeitnehmerverhältnis zueinander 
befinden; d) eine beliebige Person unmittelbar oder mittelbar 5 v. H. 
oder mehr der im Umlauf befindlichen stimmberechtigten Anteile 
oder Aktien beider Personen besitzt, kontrolliert oder innehat; 
e) eine von ihnen unmittelbar oder mittelbar die andere kontrolliert; 
f) beide unmittelbar oder mittelbar von einer dritten Person kon
trolliert werden; g) sie zusammen unmittelbar oder mittelbar eine 
dritte Person kontrollieren oder h) sie Mitglieder derselben Familie 
sind. Personen werden nur dann als Mitglieder derselben Familie 
angesehen, wenn sie in einem der folgenden Verwandtschaftsverhält
nisse zueinander stehen: i) Ehegatten, ii) Eltern und Kind, iii) Ge
schwister (auch Halbgeschwister), iv) Großeltern und Enkel, v) Onkel 
oder Tante und Neffe oder Nichte, vi) Schwiegereltern und Schwie
gersohn oder Schwiegertochter, vii) Schwäger und Schwägerinnen. 
(ABl. L 253 vom 11.10.1993, S. 1). In diesem Zusammenhang ist 
mit „Person“ jede natürliche oder juristische Person gemeint.



Interessierte Parteien, die außer den vorgenannten Angaben 
weitere sachdienliche Angaben zur Auswahl der Stichprobe 
vorlegen möchten, müssen dies binnen 21 Tagen nach Ver
öffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der Euro
päischen Union tun, sofern nichts anderes bestimmt ist. 

Ist die Bildung einer Stichprobe erforderlich, können die aus
führenden Hersteller auf der Grundlage der größten repräsen
tativen Menge der Ausfuhren in die Union ausgewählt wer
den, die in der zur Verfügung stehenden Zeit in angemesse
ner Weise untersucht werden kann. Alle bekannten ausfüh
renden Hersteller, die Behörden des betroffenen Ausfuhrlands 
und die Verbände der ausführenden Hersteller werden von 
der Kommission darüber in Kenntnis gesetzt, welche Unter
nehmen in die Stichprobe einbezogen werden. 

Sofern nichts anderes bestimmt ist, müssen alle ausführenden 
Hersteller, die in die Stichprobe einbezogen werden, binnen 
37 Tagen nach Bekanntgabe der Stichprobe einen ausgefüll
ten Fragebogen übermitteln. 

Unternehmen, die ihrer möglichen Einbeziehung in die Stich
probe zugestimmt hatten, jedoch hierfür nicht ausgewählt 
wurden, gelten als mitarbeitend („nicht in die Stichprobe 
einbezogene mitarbeitende ausführende Hersteller“). Unbe
schadet des folgenden Buchstabens b übersteigt der Aus
gleichszoll, der gegebenenfalls auf die von diesen Herstellern 
stammenden Einfuhren erhoben wird, nicht die gewogene 
durchschnittliche Subventionsspanne, die für die in die Stich
probe einbezogenen ausführenden Hersteller ermittelt wird. 

b) U n t e r n e h m e n s s p e z i f i s c h e S u b v e n t i o n s 
s p a n n e f ü r n i c h t i n d i e S t i c h p r o b e e i n 
b e z o g e n e U n t e r n e h m e n 

Nicht in die Stichprobe einbezogene mitarbeitende ausfüh
rende Hersteller können nach Artikel 27 Absatz 3 der 
Grundverordnung verlangen, dass die Kommission die jewei
lige unternehmensspezifische Subventionsspanne („individu
elle Subventionsspanne“) ermittelt. Die ausführenden Herstel
ler, die eine individuelle Subventionsspanne beantragen 
möchten, müssen einen Fragebogen nach dem vorstehenden 
Buchstaben a anfordern und diesen ordnungsgemäß aus
gefüllt innerhalb der nachstehend genannten Frist zurücksen
den. Sofern nichts anderes bestimmt ist, muss der ausgefüllte 
Fragebogen binnen 37 Tagen nach Bekanntgabe der Stich
probe übermittelt werden. 

Allerdings sollten sich die ausführenden Hersteller, die eine 
individuelle Subventionsspanne beantragen, darüber im Kla
ren sein, dass die Kommission dennoch beschließen kann, 
keine individuelle Subventionsspanne zu ermitteln, wenn bei
spielsweise die Zahl der ausführenden Hersteller so groß ist, 
dass die Ermittlung eine zu große Belastung darstellen und 
die fristgerechte Durchführung der Untersuchung verhindern 
würde. 

c) M i t a r b e i t d e r B e h ö r d e n d e s A u s f u h r l a n d e s 

Fragebogen werden auch an die Behörden des betroffenen 
Ausfuhrlandes gesandt. 

5.2 Verfahren zur Feststellung einer Schädigung 

Der Begriff „Schädigung“ bedeutet, dass ein Wirtschaftszweig der 
Union bedeutend geschädigt wird oder geschädigt zu werden 

droht oder dass die Bildung eines Wirtschaftszweigs der Union 
erheblich verzögert wird. Die Feststellung einer Schädigung 
stützt sich auf eindeutige Beweise und erfordert eine objektive 
Prüfung der Menge der subventionierten Einfuhren, ihrer Aus
wirkungen auf die Preise in der Union und der Auswirkungen 
dieser Einfuhren auf den Wirtschaftszweig der Union. Um fest
zustellen, ob der Wirtschaftszweig der Union bedeutend geschä
digt wird, sind die Unionshersteller der untersuchten Ware ge
halten, an der Untersuchung der Kommission mitzuarbeiten. 

5.2.1 Untersuchung der Unionshersteller 

Um die Informationen über die Unionshersteller einzuholen, die 
sie für ihre Untersuchung benötigt, wird die Kommission Fra
gebogen an die ihr bekannten Unionshersteller und die ihr be
kannten Verbände der Unionshersteller versenden. Sofern nichts 
anderes bestimmt ist, sind alle EU-Hersteller und die Verbänden 
der EU-Hersteller gebeten, binnen 15 Tagen nach Veröffent
lichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen 
Union per Fax oder E-Mail mit der Kommission Kontakt auf
zunehmen, um auf ihre Existenz aufmerksam zu machen und 
einen Fragebogen anzufordern. 

Sofern nichts anderes bestimmt ist, müssen die Unionshersteller 
und die Verbände der Unionshersteller den ausgefüllten Fra
gebogen binnen 37 Tagen nach der Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union übermit
teln. Der ausgefüllte Fragebogen enthält unter anderem Angaben 
zu der Struktur, der finanziellen Lage und den Geschäftstätig
keiten der Unternehmen im Zusammenhang mit der untersuch
ten Ware sowie zu den Produktionskosten und den Verkäufen 
der untersuchten Ware. 

5.3 Verfahren zur Prüfung des Unionsinteresses 

Sollten Subventionierung und eine dadurch verursachte Schädi
gung festgestellt werden, ist nach Artikel 31 der Grundverord
nung zu entscheiden, ob die Einführung von Ausgleichsmaß
nahmen dem Unionsinteresse zuwiderlaufen würde. Sofern 
nichts anderes bestimmt ist, sind die Unionshersteller, die Ein
führer und ihre repräsentativen Verbände, die Verwender und 
ihre repräsentativen Verbände, die Zulieferer und ihre repräsen
tativen Verbände sowie repräsentative Verbraucherorganisatio
nen gebeten, binnen 15 Tagen nach Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union mit der 
Kommission Kontakt aufzunehmen. Um an der Untersuchung 
mitarbeiten zu können, müssen die repräsentativen Verbrau
cherorganisationen innerhalb derselben Frist belegen, dass ein 
objektiver Zusammenhang zwischen ihrer Tätigkeit und der un
tersuchten Ware besteht. 

Sofern nichts anderes bestimmt ist, können Parteien, die sich 
innerhalb der vorstehend genannten Frist bei der Kommission 
melden, ihr binnen 37 Tagen nach Veröffentlichung dieser Be
kanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union Angaben 
dazu vorlegen, ob die Einführung von Maßnahmen möglicher
weise dem Unionsinteresse zuwiderläuft. Diese Angaben können 
entweder in einem frei gewählten Format oder in einem von der 
Kommission erstellten Fragebogen gemacht werden. Nach 
Artikel 31 der Grundverordnung übermittelte Informationen 
werden allerdings nur berücksichtigt, wenn sie zum Zeitpunkt 
ihrer Übermittlung durch Beweise belegt sind.
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5.4 Andere schriftliche Stellungnahmen 

Vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Bekanntmachung wer
den alle interessierten Parteien hiermit gebeten, ihren Stand
punkt unter Vorlage von Informationen und sachdienlichen 
Nachweisen darzulegen. Sofern nichts anderes bestimmt ist, 
sollten diese Informationen und sachdienlichen Nachweise in
nerhalb von 37 Tagen nach Veröffentlichung dieser Bekannt
machung im Amtsblatt der Europäischen Union bei der Kommis
sion eingehen. 

5.5 Möglichkeit der Anhörung durch die mit der Unter
suchung befassten Dienststellen der Kommission 

Jede interessierte Partei kann eine Anhörung durch die mit der 
Untersuchung befassten Dienststellen der Kommission beantra
gen. Der Antrag ist schriftlich zu stellen und zu begründen. 
Sofern die Anfangsphase der Untersuchung betroffen ist, muss 
die Anhörung binnen 15 Tagen nach Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union beantragt 
werden. Danach ist eine Anhörung innerhalb der Fristen zu 
beantragen, die die Kommission in ihrem Schriftwechsel mit 
den Parteien jeweils festlegt. 

5.6 Schriftliche Stellungnahmen, Übermittlung ausgefüllter 
Fragebogen und Schriftwechsel 

Alle Beiträge der interessierten Parteien, darunter auch die In
formationen, die zur Bildung der Stichproben übermittelt wer
den, die ausgefüllten Fragebogen und ihre aktualisierten Fassun
gen, sind sowohl auf Papier als auch elektronisch zu übermitteln 
und müssen den Namen, die Anschrift, die E-Mail-Adresse sowie 
die Telefon- und die Faxnummer der interessierten Partei ent
halten. Kann eine interessierte Partei ihre Beiträge und Anträge 
aus technischen Gründen nicht elektronisch übermitteln, muss 
sie die Kommission hierüber unverzüglich informieren. 

Alle schriftlichen Beiträge, darunter auch die in dieser Bekannt
machung angeforderten Informationen, die ausgefüllten Fra
gebogen und die Schreiben, die von interessierten Parteien auf 
vertraulicher Basis übermittelt werden, müssen den Vermerk 
„Zur eingeschränkten Verwendung“ ( 1 ) tragen. 

Interessierte Parteien, die Informationen mit dem Vermerk „Zur 
eingeschränkten Verwendung“ übermitteln, müssen nach 
Artikel 29 Absatz 2 der Grundverordnung eine nichtvertrauli
che Zusammenfassung vorlegen, die den Vermerk „Zur Einsicht
nahme durch interessierte Parteien“ trägt. Diese Zusammenfas
sungen sollen so ausführlich sein, dass sie ein angemessenes 
Verständnis des wesentlichen Inhalts der vertraulichen Informa
tionen ermöglichen. Legt eine interessierte Partei, die vertrauli
che Informationen übermittelt, hierzu keine nichtvertrauliche 
Zusammenfassung im vorgeschriebenen Format und in der vor
geschriebenen Qualität vor, so können diese vertraulichen Infor
mationen unberücksichtigt bleiben. 

Anschrift der Kommission: 

Europäische Kommission 
Generaldirektion Handel 
Direktion H 
Büro N-105 04/092 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Fax +32 22956505 

6. Mangelnde Bereitschaft zur Mitarbeit 

Wenn eine interessierte Partei den Zugang zu den benötigten 
Informationen verweigert oder sie nicht fristgerecht vorlegt oder 
die Untersuchung erheblich behindert, können nach Artikel 28 
der Grundverordnung vorläufige oder endgültige positive oder 
negative Feststellungen auf der Grundlage der verfügbaren In
formationen getroffen werden. 

Wird festgestellt, dass eine interessierte Partei unwahre oder 
irreführende Informationen vorgelegt hat, so können diese In
formationen unberücksichtigt bleiben; stattdessen können die 
sonstigen verfügbaren Informationen zugrunde gelegt werden. 

Arbeitet eine interessierte Partei nicht oder nur eingeschränkt 
mit und stützen sich die Feststellungen daher nach Artikel 28 
der Grundverordnung auf die verfügbaren Informationen, so 
kann dies zu einem Ergebnis führen, das für diese Partei un
günstiger ist, als wenn sie mitgearbeitet hätte. 

7. Anhörungsbeauftragter 

Interessierte Parteien können sich an den Anhörungsbeauftrag
ten der Generaldirektion Handel wenden. Er fungiert als Schnitt
stelle zwischen den interessierten Parteien und den mit der 
Untersuchung betraute Dienststellen der Kommission. Er befasst 
sich mit Anträgen auf Zugang zur Akte, Streitigkeiten über die 
Vertraulichkeit von Unterlagen, Anträgen auf Fristverlängerung 
und Anträgen Dritter auf Anhörung. Der Anhörungsbeauftragte 
kann die Anhörung einer einzelnen interessierten Partei anset
zen und als Vermittler tätig werden, um zu gewährleisten, dass 
die interessierten Parteien ihre Verteidigungsrechte umfassend 
wahrnehmen können. 

Eine Anhörung durch den Anhörungsbeauftragten ist schriftlich 
zu beantragen und zu begründen. Sofern die Anfangsphase der 
Untersuchung betroffen ist, muss die Anhörung binnen 
15 Tagen nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Europäischen Union beantragt werden. Danach ist 
eine Anhörung innerhalb der Fristen zu beantragen, die die 
Kommission in ihrem Schriftwechsel mit den Parteien jeweils 
festlegt. 

Der Anhörungsbeauftragte sieht außerdem Gelegenheiten für 
eine Anhörung vor, bei der die Parteien divergierende Ansichten 
zu Fragen wie Subventionierung, Schädigung, ursächlicher Zu
sammenhang und Unionsinteresse vortragen und Gegenargu
mente vorbringen können. Eine solche Anhörung findet im 
Regelfall spätestens am Ende der vierten Woche nach der Unter
richtung über die vorläufigen Feststellungen statt.
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( 1 ) Diesen Unterlagen sind nach Artikel 29 der Verordnung (EG) Nr. 
597/2009 des Rates (ABl. L 188 vom 18.7.2009, S. 93) und 
Artikel 12 des WTO-Übereinkommens über Subventionen und Aus
gleichsmaßnahmen vertraulich. Sie sind ferner nach Artikel 4 der 
Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und 
des Rates (ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43) geschützt.



Weiterführende Informationen sowie die Kontaktdaten sind auf 
der Website des Anhörungsbeauftragten der Generaldirektion 
Handel zu finden: (http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/ 
ho/index_en.htm). 

8. Zeitplan für die Untersuchung 

Nach Artikel 11 Absatz 9 der Grundverordnung ist die Unter
suchung binnen 13 Monaten nach Veröffentlichung dieser Be
kanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union abzuschlie
ßen. Nach Artikel 12 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Grundver
ordnung können binnen 9 Monaten nach Veröffentlichung die

ser Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union vor
läufige Maßnahmen eingeführt werden. 

9. Verarbeitung personenbezogener Daten 

Alle im Rahmen der Untersuchung erhobenen personenbezoge
nen Daten werden nach der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des 
Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien 
Datenverkehr ( 1 ) verarbeitet.
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( 1 ) ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1.
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